
SUISA  Bellariastrasse 82, Postfach 782, CH-8038 Zürich, Telefon: 044 485 66 66, Fax 044 482 43 33                                     bitte wenden  
http://www.suisa.ch   E-Mail: suisa@suisa.ch 

Fragebogen für neue Privatsender (Fernsehen)  
(GT S) 

 
Angaben zum Kunden  

Kunden-Nummer:       Vertrags-Nummer:       

 
Kundenadresse (Domizil/Rechtssitz) 
Firma  (Name und Sitz): 
bei Einzelfirma Name und Adresse des Inhabers:       

Name:       

Strasse:       

PLZ/Ort:       

Rechtsform:      Einzelfirma       Verein       andere  wenn andere, bitte präzisieren:       

Im Handelsregister eingetragen:     ja           nein  

 
Korrespondenz- und Rechnungsadresse 

Name/Firma:       

Strasse:       Postfach:       

PLZ/Ort:       

Telefon:       Direktwahl:       

Fax:       

Homepage:       E-Mail:       

Bezugsperson:       

 
Sender  

Name des Senders:       

Sendebeginn:       

Das erste Betriebsjahr dauert vom                           bis       

Voraussichtliche Einnahmen resp. Kosten aus dem Sendebetrieb: 
(netto = abzüglich allfällige Akquisitionskosten) CHF         

Websender: bitte geben Sie uns die URL Ihrer Webseite an       



 
Urheberrechte 

  
Programme, in denen zu mehr als 2/3 der Sendezeit Musik-
filme, Konzertfilme oder Videoclips gezeigt werden. 

  
Programme, in denen zu mehr als 1/3 der Sendezeit Musik-
filme, Konzertfilme oder Videoclips gezeigt werden. 

  
Programme, in denen fast ausschliesslich Spiel- und Fern-
sehfilme gezeigt werden. 

Anteil urheberrechtlich geschützter Musik in den Sendun-
gen 
(zur Berechnung der Urheberrechtsentschädigung): 

 
Programme, in denen die Dauer der Musik nicht mehr als 
10% der gesamten Sendedauer beträgt, unabhängig davon, 
ob es sich um Vorder- oder Hintergrundmusik handelt. 

  
Programme mit einer Musikdauer von über 10% und nicht 
mehr als 20% unabhängig davon, ob es sich um Vorder- oder 
Hintergrundmusik handelt 

  andere Programme 

 
Verwandte Schutzrechte 

  
Programme, in denen zu mehr als 2/3 der Sendezeit Musik-
filme, Konzertfilme oder Videoclips gezeigt werden. 

   
Programme, in denen zu mehr als 1/3 der Sendezeit Musik-
filme, Konzertfilme oder Videoclips gezeigt werden. 

Anteil von Handelstonträger an der Sendezeit inkl. solche, 
 

Programme, in denen fast ausschliesslich Spiel- und Fern-
sehfilme gezeigt werden. 

die auf Tonträger zum Zweck der Sendung aufgenommen 
wurden (zur Berechnung der Entschädigung für die ver- 
wandten Schutzrechte): 

 
Programme, in denen die Dauer der Musik nicht mehr als 
10% der gesamten Sendedauer beträgt, unabhängig da-
von, ob es sich um Vorder- oder Hintergrundmusik handelt. 

  
Programme mit einer Musikdauer von über 10% und nicht 
mehr als 20% unabhängig davon, ob es sich um Vorder- 
oder Hintergrundmusik handelt 

  andere Programme 

 

Zusätzliche Nutzungen 

 Wir vervielfältigen Aufnahmen zu Sendezwecken (Art. 24b URG) 

 Wir machen ausgestrahlte Sendungen im Internet zugänglich (Art. 22c URG) 

 

Bemerkungen 

      

      

      

 
Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie die Richtigk eit Ihrer Angaben. Im Weiteren verpflichten Sie sic h, eine Entschädi-
gung zu bezahlen, die nach dem Gemeinsamen Tarif S (GT S) berechnet wird. Sie bestätigen auch, dass Si e die Tarif-
bestimmungen GT S erhalten haben und mit den Verpfl ichtungen, die sich daraus ergeben, einverstanden s ind.  

 
Ort und Datum:       Stempel und Unterschrift: 

 


